
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-24409
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Beratung des Doppelhaushaltes 2025/2026 des Sportreferates
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
0670 Sportreferat

Datum:
20.09.2024

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Entscheidung) 27.09.2024 Ö

Beschluss:
„Dem Doppelhaushaltsplanentwurf 2025/2026, soweit er in die empfehlende 
Beschlusszuständigkeit des Sportausschusses fällt, und den in den Anlagen
 
1. Anfragen/Anregungen (Anlage 1)
2. Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Doppelhaushalt 
2025/2026 (Anlage 2)
3. Ergebnishaushalt (Anlage 3)
4. Finanzhaushalt/Investitionsprogramm (Anlage 4)
 
aufgeführten Änderungen wird zugestimmt / nicht zugestimmt.“

Sachverhalt:

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung 
haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen 
Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat ermittelbar. 
Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher mit der Endausfertigung 
des Doppelhaushaltsplans 2025/2026.
 
Nach aktuellem Stand sind für das Sportreferat Haushaltsreste im Ergebnishaushalt und im 
Investitionsmanagement in Höhe von 4.806.058,41 € von 2023 auf 2024 zur Abwicklung von 
Geschäftsvorfällen übertragen worden.
Hierbei handelt es sich um die als vorrangig dargestellten Bedarfe. Dies berücksichtigend ist 
davon auszugehen, dass diese Haushaltsmittel auch bereits in Anspruch genommen worden 
sind.

Herlitschke

Anlage/n:
Anlage 1: Anfragen/Anregungen
Anlage 2: Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt
Anlage 3: Ergebnishaushalt
Anlage 4: Finanzhaushalt/Investitionsprogramm



Anlage 1: Anfragen/Anregungen 
 
  



 



  

 



 



Anlage 2: Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und 
Stadtbezirksräte zum Haushalt 
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Anlage 3: Ergebnishaushalt 

 

 
A) Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte 
B) Ansatzveränderungen der Verwaltung – keine - 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

  



 



 

 

 



Nr. Produkt-Nr. Sachkonto Dauer

Produktbezeichnung
Art des Ertrages/ 
Aufwands

 Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen

099 1.42.4210.01 431810 Dauerhaft

0 100.000  +        0 103.500  +        0 107.100  +        0 110.800  +        0 114.700  +        

 Dafür: -                    Dagegen: -                    Enthaltung: -                    

100 1.42.4210.01 431810 Dauerhaft

0 77.900  +          0 80.600  +          0 83.400  +          0 86.300  +          0 89.300  +          

 Dafür: -                    Dagegen: -                    Enthaltung: -                    

SBR11 1.42.4210.01 431810

0 313.200  +        0 313.200  +        0 0 0 0 0 0 

 Dafür: -                    Dagegen: -                    Enthaltung: -                    -                                                

-                                                

310 - Westliches 
Ringgebiet

Lebenschancen durch Sport
Sportförderung Zuschuss an übrige 

Bereiche
Für das Projekt „Lebenschancen durch Sport“ werden für 2025 und 2026 jeweils 313.200 € eingestellt.

für 2 
Jahre

Bündnis 90/Die 
Grünen

Sportvereine / Sportbetrieb Ab 2026 ist eine 
Dynamisierung in 
Höhe von 3,45 % 
entsprechend der 
Mitteilung (24-23943) 
berücksichtigt.

Sportförderung Zuschuss an übrige 
Bereiche

Der Haushaltsansatz für das Produkt bzw. die Kostenstelle 1.42.4210.01 Sportvereine / Sportbetrieb hat im Haushaltsentwurf 2025 / 2026 eine massive Kürzung 
erfahren (siehe S. 104). Im Jahr 2024 beträgt der Haushaltsansatz noch 504.872 Euro, im Jahr 2025 bislang lediglich 357.721 Euro (2026 = 363.688 €). Diese 
globale Kürzung sollte so nicht umgesetzt werden, da das starke Auswirkungen auf die Förderung der Braunschweiger Sportvereine hätte, von der u. a. die 
Pauschalen für deren Übungsleiter*innen abhängen.

-                                                

Bündnis 90/Die 
Grünen

Erhalt und Betrieb des Landesstützpunkts Schwimmen der SSG BS Ab 2026 ist eine 
Dynamisierung in 
Höhe von 3,45 % 
entsprechend der 
Mitteilung (24-23943) 
berücksichtigt.

Sportförderung Zuschuss an übrige 
Bereiche

Dem Schwimm-Startgemeinschaft Braunschweig (SSG BS) e. V. werden im Doppelhaushalt 2025 / 2026 (Teilhaushalt Referat 0670 Sportreferat) pro 
Haushaltsjahr aus Mitteln der Sportförderung 64.850 Euro für den Erhalt sowie 13.050 Euro für den Betrieb des Landesstützpunktes Schwimmen gewährt. Die 
Bezuschussung der SSG BS soll dabei nicht zu Lasten anderer Zuschussempfänger gehen.
Am 23. August 2024 hat sich die Schwimm-Startgemeinschaft Braunschweig (SSG BS) an alle Ratsfraktionen gewandt und darum gebeten, die von dem Verein 
beantragten Zuschüsse für den Landesstützpunkt Schwimmen zu bewilligen. Der Verein weist in seinem Schreiben insbesondere auf die gestiegenen 
Personalkosten durch professionelleres Training sowie auf die höhere Kostenbelastung bei der Schwimmbadnutzung durch gestiegene Wasserpreise hin.
Die SSG BS hat deshalb eine Finanzierungsstrategie entwickelt, die u. a. eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge (2024 = 30 %, 2025 = 30 %, ab 2026 = 10 %) 
sowie aktive Sponsoring-Maßnahmen enthält. In der Finanzplanung des Vereins ist deutlich zu erkennen, dass die SSG BS nach wie vor auf die Zuschüsse der 
Stadt BS angewiesen ist. Mit der Bewilligung würden die Fraktionen einen Verein unterstützen, der für kontinuierlichen Erfolg und steigende Bedeutung steht. 
Zudem würde so der Ansatz der SSG BS gestärkt, das Training zu professionalisieren. 

Teilhaushalt

Antragsteller
Ausschuss

Veränderungen in €

Anmerkungen2025 2026 2027 2028 2029



 

108 Diverse 431810

0 463.900  +        0 487.900  +        0 500.098  +        0 512.600  +        0 525.415  +        

 Dafür: -                    Dagegen: -                    Enthaltung: -                    -                                                

Mehraufwand für 
Umsetzung bei den 
bestehenden 
Zuschussempfängern, 
wenn gleichzeitig die 
in den 
Ansatzveränderungen 
der Verwaltung 
enthalten Mehrbedarfe 
zur 
Zuschussdynamisierun
g in den betreffenden 
Teilhaushalten 
angenommen werden. 
Wenn die Anträge in 
den 
Ansatzveränderungen 
der Verwaltung nicht 
angenommen werden 
oder weitere 
Zuschussempfänger 
aufgenommen werden, 
wird ein entsprechend 
höherer Betrag zur 
Umsetzung benötigt. 
Sollte der Antrag FWE 
146 zur Aufnahme der 
Kindertagespflege in 
die Dynamisierung 
angenommen werden, 
erhöht sich der Betrag 
um nachfolgend 
aufgeführten Beträge 
zur Kindertagespflege: 
+ 404.700 € (2025)
+ 447.000 € (2026)
+ 492.800 € (2027)
+ 542.200 € (2028)
+ 595.600 € (2029)

Diverse Produkte in 
den Teilhaushalten
FB 37, KuW, Ref. 0500, 
FB 50 und FB 67

Zuschuss an übrige 
Bereiche

1. Das für das Jahr 2022 neu eingeführte „Durchschnittsverfahren“ zur Berechnung der Dynamisierungsrate für Zuschüsse im Sozial-, Jugend- Sport- und 
Kulturbereich (Vorlage 
21-17494) wird aufgehoben. Stattdessen wird in Absprache mit den Braunschweiger Wohlfahrtsverbänden und dem Kulturrat Braunschweig ein praktikables 
Verfahren entwickelt, das aktuelle Tarifsteigerungen und die Inflationsrate zeitnah berücksichtigt und nicht die Durchschnittswerte von 6 Jahren rückwärts 
zugrunde legt.
2. Zur konsensualen Entwicklung eines praktikablen Verfahrens ist wahrscheinlich ein längerer Zeitraum nötig, so dass zumindest bis zum Abschluss der 
Haushaltsberatungen 2025 dieses neue Verfahren nicht berücksichtigt werden kann.
3. Deshalb wird für 2025 einmalig ein pauschaler Dynamisierungssatz von insgesamt 7 % angesetzt, um die hohen Ausgaben-Steigerungen auffangen zu 
können, die durch Personalkosten-Erhöhungen und Inflation eingetreten sind. Für 2026 wird zunächst der im Haushaltsentwurf vorgesehene Dynamisierungssatz 
eingeplant und im Laufe des Jahres 2025 an das neue Verfahren angepasst.
4. Das in Punkt 3. beschriebene Verfahren wird auf alle Zuschüsse angewendet, die unter die Dynamisierung fallen. Wenn für einzelne 
Zuschussempfänger*innen durch beschlossene Haushaltsanträge der Fraktionen höhere Zuschusserhöhungen beschlossen werden, wird für 2025 keine 
zusätzliche Dynamisierung angesetzt.
Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren eine hohe Inflation in allen Bereichen erfahren, deren Höhe mindestens seit der Jahrtausendwende nicht mehr 
erlebt worden ist. Entsprechend gab es hohe Tarifsteigerungen in allen Bereichen von teilweise 10 % und mehr. Das hat wie bei der Stadt Braunschweig so 
auch bei fast allen gemeinnützigen Trägern zu unerwartet hohen Kostensteigerungen geführt, die kaum aufzufangen sind. Die institutionellen Zuschüsse, die für 
fast alle Träger existenziell sind, müssen zumindest diese Kostensteigerungen abdecken. Die Zeiten, in denen sinkende Förderung durch andere Einnahmen, 
unterbezahltes Personal oder Ehrenamt kompensiert werden konnten, sind seit langem vorbei. Wenn Braunschweig nicht in eine Situation kommen will, in der 
zunehmend wichtige öffentliche Angebote für das Gemeinwohl wegfallen oder für mehr Geld durch die öffentliche Hand selbst übernommen werden müssen, 
muss auch gerade bei hoher Inflation eine angemessene Steigerung der Zuschüsse erfolgen.
Das seit 2022 praktizierte Verfahren, nach der die jährliche Dynamisierungsrate nach den Durchschnittssteigerungen der Tarife und Sachkosten der letzten 6 
Jahre berechnet wird - wobei das Jahr vor der jeweiligen Zuschusseinplanung unberücksichtigt bleibt, ist unproblematisch, wenn es von Jahr zu Jahr nur geringe 
Schwankungen gibt, lässt sich aber bei den großen Sprüngen von heute nicht anwenden. Trotz alldem ist nachvollziehbar, dass ein sicheres, einfaches und 
praktikables Verfahren nicht von heute auf morgen zu entwickeln ist. Da aber dringend Handlungsbedarf besteht, wird einmalig eine pauschale Erhöhung von 
insgesamt 7 % vorgeschlagen.

Bündnis 90/Die 
Grünen

Dynamisierung der Zuschüsse im Sozial-, Jugend- Sport- und Kulturbereich



Anlage 4: Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 

 

A) Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte 
B) Ansatzveränderungen der Verwaltung 



 



 

  



 

  



 

  



 

Umwandlung Kunstrasenplatz in Tennenplatz Sportanlage Querum

26
Baumaßnahmen
(Veränderungen)

0 440.000 0 -440.000 0 0 0

126 5E.670093

bisher 640.000 200.000 0 0 440.000 0 0 0

neu 640.000 200.000 440.000 0 0 0 0 0
Veränderung 0 440.000 0 -440.000 0 0 0

VE 2027: 440.000 VE 2027 neu: 0 VE 2027 Veränderung: -440.000

Vorziehen der Finanzrate 2027 in Höhe von 440.000 EUR für die 
Umwandlung des Tennenplatzes auf der städtischen Sportanlage 
Querum in einen Kunstrasenplatz auf 2025.

geringere VE zu Lasten 2027: - 440.000 EUR

Anmerkung der Verwaltung:
In den Gesamtkosten des Projektes sind 57.200 EUR Personalkosten 
enthalten, die hier nicht dargestellt werden.

SpA Querum/Umw. Tennenpl.-Kunstr.-Bau BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN



 

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.
Position / 

Projekt-Nr.
Projektdefinition

Gesamt-
kosten

Plan und
Ist

Vorjahre
2025 2026 2027 2028 2029

Restbedarf
ab 2030

in € in € in € in € in € in € in € in €

Teilhaushalt 67 (inkl. 0670) - Stadtgrün und Sport 

Umsetzung Sportentwicklungsplanung

17 525.000 175.000 175.000 175.000 0 0 0

127 4S.67 NEU

bisher 0 0 0 0 0 0 0 0

neu 525.000 0 175.000 175.000 175.000 0 0 0

Veränderung 525.000 175.000 175.000 175.000 0 0 0

26
Baumaßnahmen
(Veränderungen)

225.000 75.000 75.000 75.000 0 0 0

127 4S.67 NEU

bisher 0 0 0 0 0 0 0 0

neu 225.000 0 75.000 75.000 75.000 0 0 0

Veränderung 225.000 75.000 75.000 75.000 0 0 0

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 250.000 EUR für 2025, 
2026 und 2027 für die weitere Umsetzung der 
Sportentwicklungsplanung

Anmerkung der Verwaltung
Die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung wird zur Zeit für die 
Gremien vorbereitet.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
(Veränderungen)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENSportentwicklungsplanung / weitere 
Umsetzung 

Ausschuss

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 250.000 EUR für 2025, 
2026 und 2027 für die weitere Umsetzung der 
Sportentwicklungsplanung

Anmerkung der Verwaltung
Die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung wird zur Zeit für die 
Gremien vorbereitet.

Sportentwicklungsplanung / weitere 
Umsetzung 



 

Zuschüsse Sportvereine

Zuschuss Tennissparte "SV Stöckheim"

17 35.000 35.000 0 0 0 0 0

128 4S.670014

bisher 5.259.300 3.637.400 369.100 313.200 313.200 313.200 313.200 0

neu 5.294.300 3.637.400 404.100 313.200 313.200 313.200 313.200 0

Veränderung 35.000 35.000 0 0 0 0 0

29
Aktivierbare                                                 
Zuwendungen

0 0 0 0 0 0 0

128 4S.670014

bisher 1.222.000 922.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0

neu 1.222.000 922.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0

Veränderung 0 0 0 0 0 0 0

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 EUR für 2025 für einen 
Zuschuss an den SV Stöckheim für die Tennissparte (barrierefreie 
Gestaltung Sanitäranlagen, Padel Court einrichten).

Anmerkung der Verwaltung:
Die Tennisanlage befindet sich auf einem Erbbaurechtsgrundstück.
Pächter ist der SV Stöckheim.

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 EUR für 2025 für einen 
Zuschuss an den SV Stöckheim für die Tennissparte (barrierefreie 
Gestaltung Sanitäranlagen, Padel Court einrichten).

Anmerkung der Verwaltung:
Die Tennisanlage befindet sich auf einem Erbbaurechtsgrundstück.
Pächter ist der SV Stöckheim.

Zusch. an Sportvereine allgem.

Zusch. an Sportvereine allgem.

Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
(Veränderungen)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN



 

 

  

Zuschuss Neubau Tennisheim und Tagespflege "BTSV"

29 500.000 500.000 0 0 0 0 0

129 5E.67 NEU
bisher 0 0 0 0 0 0 0 0

neu 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0

Veränderung 500.000 500.000 0 0 0 0 0

BTSV/Zuschuss Tennisheim und 
Tagespflege zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR  für einen  

Zuschuss an den BTSV zu einem Neubau, in dem das Tennisheim und 
eine Tagespflegestation eingerichtet werden

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Aktivierbare
Zuwendungen



 
 

Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. 
Nr.

Position / 
Projekt-Nr.

Projektdefinition
Gesamt-
kosten

Plan und
Ist

Vorjahre
2025 2026 2027 2028 2029

Restbedarf
ab 2030

Bemerkungen

in € in € in € in € in € in € in € in €

Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport

17 1.900.000 0 0 190.000 190.000 190.000 1.330.000

67 4E. 67 NEU

bisher 0 0 0 0 0 0 0 0

neu 1.900.000 0 0 0 190.000 190.000 190.000 1.330.000

Veränderung 1.900.000 0 0 190.000 190.000 190.000 1.330.000

26 400.000 400.000 0 0 0 0 0

68 5E.670091

bisher 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0

neu 1.400.000 1.000.000 400.000 0 0 0 0 0

Veränderung 400.000 400.000 0 0 0 0 0

 

Ausschuss

Sportreferat - Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED

zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 
EUR für die Schaffung eines 
Hockeykunstrasenplatzes auf dem Jahnplatz 
(Gesamtkosten bisher: 1.000.000 EUR; 
Gesamtkosten neu: 1.400.000 EUR)

Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
(Veränderungen)

Flutlichtanlagen / Umrüstung auf 
LED

zusätzliche Haushaltsmittel für die Umrüstung der 
städtischen Flutlichtanlagen auf LED ab 2027 (10 
Jahres Programm) - Grund: EU-Richtlinie 
2011/65/EU - Verbot des Inverkehrbringens von 
Leuchtmitteln mit Quecksilber ab 2027

Sportreferat - Jahnplatz/Schaffung Hockeykunstrasenpl. 

Baumaßnahmen
(Veränderungen)

Jahnplatz/Schaffung Hockey- 
kunstrasenplatz
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